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§ 22
Schlußbestimmungen

"(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

(2) Genehmigungen, besondere Genehmigungen, und 
Zulassungen, die von der Obersten Bergbehörde oder 
von den Bergbehörden auf Grund der durch diese An
ordnung aufgehobenen oder geänderten Paragraphen 
(Absätze, Ziffern) der genannten Bestimmungen erteilt 
wurden, treten 6 Monate nach Veröffentlichung dieser 
Anordnung außer Kraft.

Leipzig, den 28 März 1969
Der Leiter 

der Obersten Bergbehörde 
der Deutschen Demokratischen Republik

D ö r f e 11

Anordnung 
über die Kunstsammlungen zu Weimar

vom 14. April 1969
Im Einvernehmen mit dem zuständigen örtlichen 

Staatsorgan wird folgendes angeordnet:

§ 1
Die Kunstsammlungen zu Weimar, zu denen ins

besondere das ehemalige Schloßmuseum gehört, erhal
ten den Status einer juristischen Person. Sie wrerden 
im Rechtsverkehr durch den Direktor der Kunstsamm
lungen zu Weimar vertreten. Ihr Sitz ist Weimar.

§ 2
Das Statut der Kunstsammlungen zu Weimar ist 

durch den Direktor auszuarbeiten und bedarf der Be
stätigung durch das zuständige örtliche Staatsorgan.

§3
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1969 in Kraft.

Berlin, den 14. April 1969

Der Minister für Kultur
G y s i

2. Richtlinie* 
zur Einführung des fondsbezogenen Industriepreises 
und der staatlichen normativen Regelung für die 

planmäßige Senkung von Industriepreisen 
in den Jahren 1969/1970

vom 1. März 1969
Die Richtlinie vom 26. Juni 1968 zur Einführung des 

fondsbezogenen Industriepreises und der staatlichen 
normativen Regelung für die planmäßige Senkung von 
Industriepreisen in den Jahren 1969/1970 (GBl. II S. 497) 
wird wie folgt geändert:

* (1.) Richtlinie vom 28. Juni 1988 (GBl. П Nr. 67 S. 497)

Die Ziff. 4.4. erhält folgende Fassung:
„Abnehmer, bei denen planmäßige Industriepreis
änderungen der Vorstufen wirksam werden, kal
kulieren die technologischen Einzelkosten für Ma
terial und Zulieferungen auf der Grundlage der 
neuen Industriepreise, wenn sie Kalkulationen für 
ihre eigenen Erzeugnisse ausarbeiten.
Werden bei Abnehmern, bei denen der fondsbezo
gene Industriepreis wegen unzureichender Fonds
rentabilität noch nicht eingeführt wird, planmäßige 
Industriepreissenkungen aus den Vorstufen wirk
sam, so haben die Generaldirektoren der WB und 
der volkseigenen Kombinate dem Leiter des ihnen 
übergeordneten Organs Vorschläge zur Erhöhung 
des bei der Preiskalkulation für die jeweilige Er
zeugnisgruppe anzuwendenden kalkulatorischen 
Gewinnsatzes zu unterbreiten, wenn die Industrie
preise dieser Abnehmer zu einem erheblichen Teil
— als Kalkulationspreise eigenverantwortlich 

festgesetzt bzw. als Vereinbarungspreise gebil
det werden oder

— auf der Grundlage der betriebsindividuellen 
kalkulationsfähigen Kosten bestätigt werden.

Damit keine Erhöhung der Industriepreise ein- 
tritt, darf der kalkulatorische Gewinnsatz nur bis 
zur Höhe der durch die Industriepreissenkungen 
der Vorstufen eingetretenen Kostensenkung bei 
den technologischen Einzelkosten heraufgesetzt 
werden.
Statt einer Erhöhung des kalkulatorischen Gewinn
satzes können auch andere Methoden angewendet 
werden, die sichern, daß die Industriepreissenkun
gen für Zulieferungen zu einer Erhöhung des Be
triebsgewinnes und damit zur Schaffung weiterer 
Voraussetzungen zur Einführung des fondsbezoge
nen Industriepreises führen (siehe Ziff. 1.2. — drit
ter Strichsatz —).“

Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung ln 
Kraft.

Berlin, den 1. März 1969
Der Leiter 

des Amtes für Preise 
beim Ministerrat
I. V.: P f ü t z e 

Stellvertreter des Leiters

Berichtigung
Das Ministerium für Handel und Versorgung weist 

darauf hin, daß die Anordnung vom 2. Januar 1969 über 
die Führung von Kundenbüchern in den Verkaufsein
richtungen und Gaststätten des sozialistischen Einzel
handels (GBl. II S. 92) wie folgt zu berichtigen ist:

Im § 3 Abs. 2 müssen bei dem letzten Absatz die 
Wörter „sowie der Arbeiter-und-Bauern-Inspek- 
tion“ gestrichen werden.
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